
 Nummer: 82/2015 
 den 25. Juni 2015 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT 16. Juli 2015 
 Nichtöffentlich  VFA 09. Juli 2015 
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Satzung zur Änderung der Gebührensatzung;  

Einführung von Gebührentatbeständen für die kommunale  
Holzverkaufsstelle           

 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Die Satzung zur Änderung der Gebührensatzung des Landkreises Esslingen in 
der vorliegenden Fassung (Anlage) wird beschlossen. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
keine 
 
 
Sachdarstellung:
 
Der Kreistag hat in einem sogenannten „Vorratsbeschluss“ am 23.04.2015 der 
Einrichtung einer Holzverkaufsstelle durch den Landkreis Esslingen als freiwillige 
kommunale Aufgabe zugestimmt (Sitzungsvorlage Nr. 30/2015). Dies macht eine 
Ergänzung der Gebührensatzung des Landkreises Esslingen um entsprechende 
Tatbestände erforderlich (siehe Ziffer 6 der o.g. Sitzungsvorlage).  
 

 
 Sitzungsvorlage 

 Landkreis
Esslingen



 - 2 - 

Da der Holzverkauf für die kommunalen und privaten Waldbesitzer zu den bishe-
rigen Konditionen der VwV Wirtschaftsverwaltung abgewickelt werden soll, erge-
ben sich durch die vorgeschlagenen Gebührensätze weder Mehr- noch Min-
dererträge.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


